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36. KFG-NoveLLe 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

SAMARITERBUND 

Wien, 21. November 2018 

Der Samariterbund dankt für die Möglichkeit zur Stellungnahme und erLaubt sich, zur 

vorgesehenen RegeLung in § 116 Absatz 3a anzumerken: 

Im Rettungs- und Krankentransport kann die AnzahL der Fahrten je Dienst erhebLich variieren. 

Deren Dauer ist oftmaLs auf einige wenige Minuten beschränkt. Die Organisation der 

notwendigen Bereitschaftsdauer eines auszubiLdenden Fahr(schuL)Lehrers um Einsatzfahrten 

im gesetzLich geforderten Zeitausmaß von mindestens 4 Stunden begLeiten zu können, steLLt 

daher zeitlich eine Herausforderung dar. 

Am Weg zum Einsatzort ist der Beifahrersitz bereits durch einen Sanitäter besetzt. Im 

Patientenraum ist die Sicht auf den Verkehr eingeschränkt, sodass der auszubiLdende 

FahrLehrer wenig Lernen kann. Während des Einsatzes ist der auszubiLdende Fahr(schuL)Lehrer 

in einem Gefahrenbereich, wodurch er die Einsatzkräfte stören und die Intimsphäre des 

Patienten verLetzen kann. Er kann Kenntnis von Gesundheitsdaten oder anderen sensibLen 

Daten erLangen, dem steht die Datenschutz-Grundverordnung entgegen. 
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Offen bleibt im Entwurf, ob für den auszubildenden Fahr(schul)lehrer eine 

Versicherungspflicht ( Haftung, UnfaLL) besteht und die damit verbundene Kostentragung. 

Weitere Kosten entstehen durch Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des auszubildenden 

Fahrl(schul)ehrers. Erforderlich sind insbesondere die Einweisung in die Gefahrenlehre, in den 

Selbstschutz und in das Verhalten am Notfallort sowie das Tragen einer Kennzeichnung oder 

Schutzkleidung. Zum Umgang mit psychisch belastenden Ausnahmesituationen ist eine 

Schulung empfehlenswert. 

Die bloße Mitfahrt bei Krankentransporten ohne Sondersignal genügt nicht der im Entwurf 

geforderten Mitfahrt in Einsatzfahrzeugen. Um die Fahrlehrerausbildung zu vereinfachen und 

um die verschiedenen EinsatzfahrerausbiLdungen zu harmonisieren, regt der Samariterbund 

an, den Begriff Einsatzübungsfahrt im Gesetz zu präzisieren und Einsatzübungsfahrten mit 

BLaulicht oder Folgetonhorn für Einsatzorganisationen für die Ausbildung zu ermöglichen. 

Damit können praxisnahe und risikoarme Übungsfahrten bei freier Sicht ohne Zeitdruck mit 

Mannschaftstransportfahrzeugen und Blaulicht geplant werden. 

Mit dem Ersuchen um Berücksichtigung verbleiben wir 

Geschäftsfü h rer 
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